
Ge-

mein-

sam

für Hünfelden
für Hünstetten

für unseren Wald

Machen sie mit !



Keine Windkraft im Wald von Hünfelden und Hünstetten e.V. iG



Damit es in 

unserem 

Wald in 

Zukunft nicht 

so aussieht

Beispielfotos selbst 

aufgenommen im 

Windpark Schöneck



So groß werden die Anlagen tatsächlich



Das gibt es dann nicht mehr, ...



... sondern das

Luftaufnahme des Energiepark Morbach der Fa. JUWI



Wie hoch 

ist der 

Wertverlust 

unserer 

Häuser ?

?



Und wer hilft, wenn tatsächlich ... ?

Beispielfotos von 

Unfällen mit 

Windkraftanlagen



Was geplant ist

• Die eingezeichneten Markierungen zeigen nur die 

Standorte, nicht die Größe der geplanten Windanlagen 

an.

• Windpark Römberg 

– Aktuelle Planungen wurden bei der Gemeindeverwaltung 

angefragt

– Realistische Annahme: Bis zu 6 Anlagen mit je 100 Meter 

Nabenhöhe, aktueller techn. Stand je 2 MW

• Windpark Hünfeldener und Hünstettener Wald

– 10 Anlagen mit je 120 Meter Nabenhöhe, letzter Planungsstand 

je 4,5 MW



Keine Windkraft im Wald von Hünfelden und Hünstetten e.V. iG



Mensfelden

Heringen

Kirberg

Ohren

Beuerbach

Bechtheim

Ketternschwalbach Wallrabenstein

Dauborn

Neesbach

Nauheim



Beispielfoto von Enercon E-112 im Energiepark Druiberg



Wie ist der Planungsstand ?

• Windpark Römberg 
– Aktuelle Planungen wurden bei der Gemeindeverwaltung 

angefragt. 

– Die Antwort wird so schnell wie möglich öffentlich zugänglich 
gemacht.

• Windpark Hünfeldener und Hünstettener Wald
– Die Gemeindevertretung Hünfelden hat einen 

Aufstellungsbeschluß zum Flächennutzungsplan getroffen, 
mit dem Ziel, im Wald von Hünfelden Fläche für Windkraft 
auszuweisen.

– Auf Basis des Aufstellungsbeschlusses werden die Träger 
öffentlicher Belange, sowie die Verbände gehört.

– Nach Eingang von deren Stellungnahme entscheidet die 
Gemeindevertretung über die Änderung des 
Flächennutzungsplans. 



1. 
Der Initiator akquiriert

Grundstücke von 

Gemeinden.

Initiator 

Hersteller oder Projekt-

gesellschaft,die Wind-

kraftanlagen baut.

Um Windkraftanlagen zu

verkaufen, braucht der 

Initiator Land zu pachten.

Gemeinde

Wird vom Initiator mit

Versprechungen über

Gewerbesteuer und

Pacht geködert.

Investor

Meist internationale Hedge-Fonds

oder andere Anleger-Fonds.

Investiert auf Basis des EEG mit 

staatlich garantierten Gewinnen.

Marktführer Prokon wirbt mit einer 

Ausschüttung von 272 %

Energieversorger

Er muß den Strom des Windparks

zu den garantierten Preisen des EEG

abnehmen. Diese betragen ca. das 

6-20 fache  des Strompreises bei

konventioneller Erzeugung.

Bürger / Wahlvolk

Soll möglichst ohne 

viele Fragen die Er-

richtung von Wind-

parks hinnehmen, 

und zahlt die er-

höhten Strompreise

gemäß EEG.

3. 
Der Investor schließt einen

Pachtvertrag mit der Gemein-

de. Er gründet möglichst

viele kleine Gesellschaften, um 

Gewerbesteuer zu sparen.

4. 
Der Investor speist

in das Stromnetz des

zuständigen Energie-

versorgers ein.

5. 
Der Energieversorger

liefert Strom an die

Haushalte, und kassiert

für die Investoren

2. 
Der Initiator verkauft

Windanlagen mit

zu pachtendem Land

an einen Investor..

So funktioniert ein Windpark-Projekt



Was können wir Bürger tun ?

• Bürgerbegehren

– Gegen den Aufstellungsbeschluß wurde ein Bürgerbegehren 

eingereicht, das von 1.412 Wahlberechtigten unterstützt wird. 

Das entspricht fast 20 % der Hünfeldener Bürger.

• Bürgerentscheid

– Am 14. November 2010 findet der Bürgerentscheid statt.

– Dies ist eine reguläre Wahl. Zur Entlastung der Bürger, 

Verwaltung und Wahlleitung findet sie zeitgleich mit der 

Bürgermeisterwahl statt.



Von Windkraftanlagen profitieren nur die Investoren und Hersteller.

Wir Bürger haben die Möglichkeit, ihnen die Gelbe und die Rote Karte zu zeigen.

Der Aufstellungsbeschluß muß aufgehoben werden.

Deshalb am 14. November

zur Aufhebung

zum Wald

zu Hünfelden
Ja


